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RS OGH 1992/6/26 8Ob516/92
(8Ob517/92)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1992

Norm

ABGB §950

ABGB §1480

Rechtssatz

§ 950 ABGB umfaßt sowohl die Ergänzung des Rückstandes als auch des zukünftigen Unterhalts; es können aber nur

die den letzten drei Jahren vor Klagsführung fällig gewordenen Beträge begehrt werden.

Entscheidungstexte

8 Ob 516/92
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